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§ 48 Wr. AWG Zuständigkeit;
Beschwerden

 Wr. AWG - Wiener Abfallwirtschaftsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.11.2022

(1) Behörde ist, soweit nicht anderes bestimmt ist, der Magistrat.

(2) Die Gemeinde Wien hat ihre in diesem Gesetz geregelten Aufgaben im eigenen Wirkungsbereich zu besorgen.

(3) Über Beschwerden in Angelegenheiten der Abgaben nach diesem Gesetz und der abgabenrechtlichen

Verwaltungsübertretungen zu diesen Abgaben entscheidet das Bundes nanzgericht. Über Beschwerden in allen

übrigen Fällen entscheidet das Verwaltungsgericht Wien.
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